Stadtwerke
Hettstedt

Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie Fiir den Eigenverbrauch im Haushalt
durch Stadtwerke Hettstedt GmbH (nachfolgend Lieferant)

1. Kunde

Bitte alle Kunden angeben!

O Herr O Frau Titel:

Rechnungsempfanger
(bei Abweichung zum Kunden angeben)

Vorname, Name und Geburtsdatum

Vorname und Name

Vorname, Name und Geburtsdatum (letzteres freiwillige Angabe)

Vorname und Name

StralRe und Hausnummer

StralRe und Hausnummer

PLZ und Ort

PLZ und Ort

Telefon und E-Mail

Telefon und E-Mail

Der Lieferant kann dem Kunden iiber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung
dieses Vertragsverhaltnisses (z. B. Mitteilungen Gber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fir eine dariiberhinausgehende Verwendung der E-Mail-
Adresse gilt Ziffer 10. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziiglich in Textform mitzuteilen.

2. Entnahmestelle

Strale und Hausnummer
(Nur ausfiillen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Kundenanschrift abweicht)

PLZ und Ort

(Nur ausfiillen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Kundenanschrift abweicht)

Identifikationsnummer der Marktlokation
(sofern bekannt, z. B. aus lhrer letzten Energieabrechnung)

3. Bisheriger Energiebezug

Z&ahlernummer

Um lhren Auftrag schnellstmdglich ausfiihren zu kdnnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Ener-

gierechnung. (Achtung: Unterlagen kénnen nicht zuriickgeschickt werden.)

O Einzug (Datum)

(Z&hlerstand) Wunschabschlagsbetrag: _. €

[ Tarifwechsel
[ Lieferantenwechsel
Name des bisherigen Lieferanten

[ Kiindigung durch den Kunden

Kundennummer beim bisherigen Lieferanten

_____ (Datum)

zum

Verbrauch in kWh (kWh)

4. Preise

(Zeitraum)

Das vom Kunden fiir die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt ergibt sich aus dem beigefiigten Preisblatt.

5. Lieferbeginn und Wertersatz bei Widerruf
Gewdinschter Lieferbeginn:

[ Nachstméglicher Zeitpunkt

O zum

___(Datum)

Fir den tatséachlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der Anlage LV_Strom_Verbraucher_AGB-v2.

Fir den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll, erklare ich im Hinblick
auf mein Widerrufsrecht nach MaBgabe von Ziffer 11 zusétzlich (falls gewiinscht bitte ankreuzen):

[ Ich verlange ausdriicklich, dass die Energielieferung — soweit mdglich — auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Fiir
den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausiibe, schulde ich dem Lieferanten fiir die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemaR § 357a Abs. 2 BGB angemes-

senen Wertersatz.

6. Laufzeit und Kiindigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Monat ab Vertragsschluss (Erstlaufzeit). Er verlangert sich auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer
Frist von einem Monat gekiindigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz

oder den beigefiigten AGB) bleiben unberiihrt.

Bearbeitungsvermerke (wird von Stadtwerke Hettstedt GmbH ausgefiillt)

Kundennummer: Abschlagsbetrag:

Bearbeiter:

zum 03./15. d.M.:

bestatigt am:

Stadtwerke Hettstedt GmbH Kontakt

Am Muhlgraben 2, 06333 Hettstedt Telefon: 03476 8702-0
Steuernummer 118/110/00231 Telefax: 03476 8702-40
USt-IdNr.: DE 161155006 info@stadtwerke-hettstedt.de

Registergericht Stendal: HRB 207312 www.stadtwerke-hettstedt.de

Geschaftsfihrer Bankverbindung
Mario Arnold Deutsche Kreditbank Berlin
IBAN: DE48 1203 0000 0000 8715 90
Vorsitzender des Aufsichtsrates BIC: BYLADEM1001
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7. Geltung der Allgemeinen Geschiftsbedingungen

Ergédnzend finden die beigefiigten ,Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Hettstedt GmbH fiir die Lieferung von Strom an Haushaltskunden" (AGB)
Anwendung.

8. Vollmacht

Der Kunde bevollmé&chtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit
dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrags. Zudem bevollmachtigt der Kunde den Lieferanten auch
zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrdge iber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmachtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage
seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zustéandigen Messstellenbetreiber.

9. SEPA-Lastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermachtigt Stadtwerke Hettstedt GmbH (Glaubiger-ldentifikationsnummer:DE57SWH00000473564), Zahlungen aus
diesem Vertragsverhéltnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein
Kreditinstitut an, die von Stadtwerke Hettstedt GmbH auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsrefenznummer fiir dieses SEPA — Mandat wird dem Kunden gesondert mitgeteilt.

Kontoinhaber Strae und Hausnummer

PLZ und Ort

Kreditinstitut - Name IBAN

Ort und Datum Unterschrift Kontoinhaber (gegebenenfalls Vertretungsberechtige/r)
10. Werbung

O Unternehmer kénnen Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung fiir eigene dhnliche Waren oder Dienstleistungen per E-Mail zusen-
den. Der Kunde kann der Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfir an-
dere als die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen (reguldre Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an:
Stadtwerke Hettstedt GmbH, Am Miihlgraben 2, 06333 Hettstedt, DE/info@stadtwerke-hettstedt.de.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbeziiglichen Widerspruchsrechten des Kunden konnen
den Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten entnommen werden.

11. Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betrdgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns (Stadtwerke Hettstedt GmbH Am Miihlgraben 2 06333 Hettstedt, 03476/87020, info@stadtwerke-
hettstedt.de) mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) tiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie konnen dafiir das beigefiigte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tiber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, einschlieRlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewahlt
haben), unverziiglich und spétestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung tber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Fir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit lhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt,
dass die Dienstleistungen oder Lieferung von elektrischer Energie wéahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

12. Auftragserteilung

Ich/Wir erteile/n dem Lieferanten den Auftrag, meinen/unseren gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die Beliefe-
rung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestéatigung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des
Auftrags zu erfolgen hat.

Ort und Datum Unterschrift Kunde
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Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen mochten:

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zuriick.)

- An Stadtwerke Hettstedt GmbH, Am Miihigraben 2, 06333 Hettstedt, DE; info@stadtwerke-hettstedt.de; Fax-Nr.: 03476 — 8702 40

Hiermit widerrufe(n) iICh/WIr ... e s e is s
den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag tiber den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*).

Bestellt am ..o /erhalten am ...

Name des/der VerbrauCher(s)...........c. e coenneses e e sssssssss e ssssss s

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum: ... e

(*) Unzutreffendes streichen
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/ Stadtwerke
J Hettstedt KupferStrom milliwatt

Preisblatt

Guiltig ab 01.01.2026 fiir die Stromversorgung des Haushalts- und Gewerbeverbrauchs im
Netzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH.

1.1 Arbeitspreis und Grundpreis

Arbeitspreis 32,74 Cent/kWh 38,96 Cent/kWh

Grundpreis (ohne

Messstellenbetrieb) 7,92 €/Monat 9,42 €/Monat

lhre Vorteile:

glinstige Preise

ein Ansprechpartner vor Ort, per E-Mail oder Telefon
ein regionaler Versorger

eine bequeme Zahlweise per SEPA-Lastschriftmandat

AN NI NN

Voraussetzungen zum Abschluss:
v" Verbrauch bis max. 600 kWh pro Jahr
v es ist ein konventionelle oder eine moderne Messeinrichtung vorhanden
v Vorlage einer letzten Abrechnung von mindestens 12 Monaten oder bei
Einzug Vorlage des Wohnungsiibergabeprotokolls

1.2 Entgelt fiir den Messstellenbetrieb* **

bei Vorhandensein konventioneller
Messeinrichtungen
Eintarifzahler 9,60 €/a 11,42 €/a

fir moderne Messeinrichtungen 21,01 €/a 25,00 €/a

* Die angegebenen Kosten fiir den Messstellenbetrieb fallen nur an, wenn der Kunde den Messstellenbetrieb nicht direkt mit dem
Messstellenbetreiber abrechnet. Die fiir Sie geltenden Kosten fiir den Messstellenbetrieb richten sich nach der in lhrer
Abnahmestelle installierten Messeinrichtung.

** Die angegebenen Preise gelten fiir den Messstellenbetreiber Stadtwerke Hettstedt GmbH. Sofern beim Kunden zusétzliche
Gerate vorhanden sind, fallen die jeweiligen Entgelte zusatzlich zu den 0.g. Kosten des Messstellenbetriebs an; die angegebenen
Preise gelten fiir den Messstellenbetreiber Stadtwerke Hettstedt GmbH:

Stromwandler fiir Niederspannung: 30,00 €/a (Netto); 35,70 €/a (Brutto)

Tarif- oder Lastschaltgerate: 15,00 €/a (Netto); 17,85 €/a (Brutto)
Zus. Ausstattung mit Steuerungseinheiten (Modem, etc.): 42,02 €/a (Netto); 50,00 €/a (Brutto)
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Der unter Punkt 1.1 angegebenen Arbeitspreis enthalt:

- Aufschlag nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) von 0,446 ct/kWh

- Aufschlag fir besondere Netznutzung / § 19 StromNEV-Umlage von 1,559 ct/kWh

- die Offshore-Netzumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG von 0,941 ct/kWh

die AbLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV von 0,000 ct/kWh

die Konzessionsabgaben gemal KAV - fiir Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern

1,32 ct/kWh

die Stromsteuer in Hohe von derzeit 2,05 ct/kWh

die Kosten fiir die Energiebeschaffung, Vertrieb und Service, sowie das an den
Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt (aktuell giiltiges Preisblatt)

bei den angegebenen Bruttopreisen die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %

Der unter Punkt 1.1 angegebene Grundpreis enthalt:

- Kosten fiir Service und Rechnungslegung, sowie das an den Netzbetreiber abzufiihrende
Netzentgelt Grundpreis

- bei den angegebenen Bruttopreisen die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %

-
Hinweise zum Vertrag

Vertragslaufzeit: Die Erstvertragslaufzeit betragt 1 Monat. Bei Nicht-Kiindigung lauft
der Vertrag auf unbestimmte Zeit fort.

Kindigungsfrist: Die Kiindigung ist erstmals zum Ende der Erstvertragslaufzeit mit
einer Frist von 1 Monat mdglich. AnschlieBend ist der Vertrag
jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat kiindbar.

Zahlungsweise: Die Abrechnung erfolgt bei monatlichen Abschlagszahlungen und
einer Jahresrechnung zum 31. Dezember.
Voraussetzung: Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats oder Zahlung per
Uberweisung
Netzgebiet: Stromnetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH
. J
e
/’ Stadtwerke
2) Hettstedt
Kennzeichnung der
. Weiterfiihrende Informationen erhalten Sie unter
Stromlleferu ngen 2024 info@stadtwerke-hettstedt.de, 03476 8702-0 oder in unserer Beratungsstelle.
Gesamt-Energietrdgermix Produktmix E-Ladesdule & Verbleibender Zum Vergleich:
des Unternehmens Mansfelder Energie natiirlich Energietragermix Stromerzeugung in Deutschland
O -Emissionen: €O, Emissionen: €O, Emissionen: €O, Emissionen:
362 o/kwih 0 g/kwh 385 a/kwh 268 a/lwh
Radioaktiver Abfall: Radicaktiver Abfall: Radioaktiver Abfall: Radioaktiver Abfall:
0,0000 a/kWh 0,0000 o/kwh 0,0000 g/kWwh 0,0000 g/kiwh
Lieferland der Herkunftsnachweise: Anteil Wasserkraft:
Norwegen 100%
Qresin: @ers Sac Fosele nerg (e @;ﬂ?éf;m;h © et O s g, e
triger dem EEG dem EEG nach dem EEG
. J
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Hettstedt GmbH fiir die Lieferung von Strom an
Haushaltskunden

Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestéatigung des Lieferanten in Textform
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der
tatsachliche Lieferbeginn hédngt davon ab, dass alle fiir die
Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kiindigung des bisherigen
Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor
Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemal §§ 355 Abs. 2, 356
Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten
hierzu ausdriicklich auf.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang /
Befreiung von der Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an
Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle.
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses,
lber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-
Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von
der Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist
die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische Energie, die
ausschlieflich  vom  Kunden selbst verbraucht wird
(Eigenversorgung). Entsprechendes gilt fir Mengen, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen Gebaudeversorgung nach § 42b
EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung oder
Einschrankung der Eigenversorgung ist dem Lieferanten zwei
Monate vorab anzuzeigen.

Auf Verlangen des Kunden kdnnen unter den Voraussetzungen des
§ 10c EEG die Strombeziige aus dem Netz, die in einer Solaranlage
oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom
verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer null zugeordnet
werden. Damit der Lieferant die Zuordnung der Entnahmestelle
veranlassen kann, muss der Kunde dem Lieferanten mit dem
Verlangen die hierfiir erforderlichen Angaben, insbesondere die
Marktlokations-ldentifikationsnummer der weiteren
Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer null zugeordnet
werden soll, mitteilen.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber
erbracht und ist gema §9 Abs.2 MsbG Bestandteil dieses
Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlieft. Der Lieferant
stellt dem Kunden das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb und
Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der
Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer
Storung des Netzbetriebs einschlieflich des Netzanschlusses
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den mdglichen
Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer
10 verwiesen.

Wird den Vertragsparteien die Erfiillung der Leistungspflichten
durch unvorhersehbare Umstédnde, auf die sie keinen Einfluss
haben und deren Abwendung mit einem angemessenen
technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden
kann (insbesondere hthere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen,
Krieg, Pandemien, rechtmaBige ArbeitskampfmalRnahmen,
hoheitliche Anordnungen), unméglich gemacht, so sind die
Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten
befreit, solange diese Umstéande noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die
Anschlussnutzung  bzw. der  Messstellenbetreiber  den
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.
Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten
bleiben fiir den Fall unberiihrt, dass den Lieferanten an der
Unterbrechung ein Verschulden trifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung /
Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen /
Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder
moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein
intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtméRige
Ersatzwertbildung) des =zustdndigen Messstellenbetreibers
ermittelt. Ein intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7
MsbG aus einer modernen Messeinrichtung, die liber ein Smart-
Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die
Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder
Lieferanten  oder, sofern keine  Fernibermittiung der

(AGB zum Stromliefervertrag fur Haushaltskunden)

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Verbrauchsdaten (z. B. iiber ein intelligentes Messsystem) erfolgt,
auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers
kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt. Erfolgt eine
Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. liber ein intelligentes
Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begriindeten
Einzelfallen, z. B. fiir die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls
der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten
kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt, sofern dies fiir die
Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der
Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant
den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der
Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa
anlasslich eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uberpriifung der
Ablesung, und zum  Zwecke der Erstellung der
Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten iibermittelt
hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht zu
vertreten hat, den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber
rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte verfligbar sind), kann der
Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer
Kunden jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der
tatsachlichen Verhéltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem
Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des
Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und zu
seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur
Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Ablesung der
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen bzw. das intelligente Messsystem zuganglich
sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder
behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen
verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen
Verbrauch  vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch
erheblich abweicht, ist dies angemessen zu beriicksichtigen. Im
Falle einer monatlichen Abrechnung entfédllt das Recht des
Lieferanten nach Satz 1.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die
Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht tberschreitet, und zum
Ende des Vertragsverhéltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche
oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer
gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. In jeder
Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Belieferung unter
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich
eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der
tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig
berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet,
spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem
ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von
Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fiir die im
Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach
dem Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des
Lieferanten in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhélt der
Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittlung der
Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhélt der
Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform.
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3.8

3.9

3.10

3.12

4.1

4.2

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine
Fernibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. tber ein intelligentes
Messsystem), erhalt er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits
enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach §40b EnWG
automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate.
Erfolgt eine Ferniibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. iiber ein
intelligentes Messsystem) und rechnet der Lieferant nicht
monatlich ab, erhdlt der Kunde unentgeltlich die
Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch
monatlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder
einem von diesem benannten Dritten, soweit verfiigbar,
erganzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen
Entgelt zur Verfligung (siehe Ziffer 18).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine
Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten
Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde
oder eine staatlich anerkannte Prifstelle i.S.v. §40 Abs.3
MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht liberschritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des
intelligenten Messsystems eine Uberschreitung der
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei
einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet
bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung
verrechnet. Ist das Ausmal des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen
auch keine rechtmaBig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt
der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien
Ablesung durch Schatzung entsprechend Ziffer 3.2 . Anspriiche
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers
vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die
Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gréReren Zeitraum
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens
drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des
Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der
Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher
Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der
Lieferant verbrauchsunabhangige Preisbestandteile tagesgenau
ab. Fir die Abrechnung (geédnderter) verbrauchsabhangiger
Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf
Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
auf den Zeitraum vor und nach der Preisanderung aufgeteilt, wobei
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen
sind. Die nach einer Preiséanderung anfallenden
Abschlagszahlungen kdnnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung /
Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der

Rechnung, Abschlage und Vorauszahlungen zu dem vom
Lieferanten nach billigem Ermessen (§315 BGB) im
Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung
festgelegten  Zeitpunkt félig und im  Wege des

Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Uberweisung
(auch durch Bariiberweisung) zu zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant
angemessene Malnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung
ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, oder lasst
der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines
Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemag
Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage der Pauschale nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf
die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten
nicht tibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet,
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als

(AGB zum Stromliefervertrag fur Haushaltskunden)

4.3

4.4

5.2

53

5.4

6.1

6.2

die Hohe der Pauschale.

Einwédnde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer Rechnung
angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachpriifung der
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung
nicht die ordnungsgeméalle Funktion der Messeinrichtung
festgestellt ist, oder sofern aus Sicht eines verstéandigen Kunden
die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht,
z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen,
ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit aulerhalb
der Plausibilitdat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine
Nachpriifung der Messeinrichtung deren ordnungsgemaRle
Funktion bestétigt hat. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben
von dieser Klausel unberiihrt.

Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet
werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden aufgrund
vollstandiger oder teilweiser Nichterfiillung oder mangelhafter
Erfillung der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fiir

Forderungen des  Kunden, die im Rahmen  des
Riickabwicklungsverhéltnisses nach Widerruf des Vertrags
entstehen.

Vorauszahlung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in
angemessener Hohe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwdlf Monaten
wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten
Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe
und die Griinde fiir die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen
flir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen
legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die
Vorauszahlung ist frilhestens zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen
Vertragspreis oder dem  durchschnittlichen  Verbrauch
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist
dies angemessen zu beriicksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschlége nach Ziffer 4.1 oder
Rechnungsbetrédge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung
der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw.
nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim
Kunden ein Vorauszahlungssystem (z.B. Bargeld- oder
Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den
Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen
verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis in der sich aus dem
beigefiigten Preisblatt ergebenden Hohe. Diese werden auf
Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung aller
Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhangig vom Zeitpunkt des
jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende
Kosten: Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fiir
Messstellenbetrieb — soweit diese Kosten dem Lieferanten vom
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden —, das an den
Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die vom Netzbetreiber
erhobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, den Aufschlag fir
besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-
24-001-A), der die Umlage nach §19 Abs.2 StromNEV, den
Aufschlag fiir besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der
Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), sowie die
Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG (derzeit
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6.3

6.4

6.5

6.6

in die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV eingerechnet) enthalt,
die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG,
sowie die Stromsteuer und die Konzessionsabgaben. Der Lieferant
ist berechtigt, mit grundzustandigen Messstellenbetreibern
Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fiir den
Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen
Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzustandige
Messstellenbetreiber gegeniiber dem Lieferanten abrechnet,
soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zuséatzliche
Inanspruchnahme des Kunden fiir diese Entgelte durch den
grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit zusétzlichen, in Ziffer 6.2 und Ziffer 6.4 nicht
genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom
Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden
Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz1 gilt
entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie
nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein
verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder oder Ahnliches)
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir
die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die
Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2 fiihrt
bei Erstattungen (z.B. in Form negativer Umlagen) zu einer
entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung
erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt ihres
Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar
waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der
Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf
die Mehrkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und Zweck der
gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhéltnis (z. B.
nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine
Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der
Mehrkosten. Der Kunde wird lber eine solche Weiterberechnung
spéatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3
die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe an. Die derzeitige
Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefiigten
Preisblatt.

Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines
nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf
Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den
verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 - nicht
hingegen etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die
gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 — durch einseitige
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaR § 315 BGB
anzupassen (Erhhungen oder Senkungen). Anlass fiir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2
genannten Kosten. Der Lieferant iberwacht fortlaufend die
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen
Preisanpassung ist auf die Verdanderung der Kosten nach Ziffer 6.2
seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer
bzw. - sofern noch keine Preisanpassung nach dieser
Ziffer erfolgt ist — seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer
6.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der
aktuellen Preisanpassung beschrédnkt. Kostensteigerungen und
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig zu
saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten
nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen
Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wabhlen, dass
Kostensenkungen nicht nach fiir den Kunden ungiinstigeren
MalRstaben Rechnung getragen werden als Kostenerhohungen,
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang
preiswirksam werden wie Kostenerhohungen. Der Kunde hat
gemal §315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausiibung des billigen
Ermessens des Lieferanten gerichtlich Uberpriifen zu lassen.
Anderungen des Grundpreises und des verbrauchsabhéngigen
Arbeitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten,
erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit, mdoglich.
Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anderungen spatestens einen Monat vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer

(AGB zum Stromliefervertrag fur Haushaltskunden)

6.7

9.1

9.2

Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Preisanpassung zu kindigen. Hierauf wird der Kunde vom
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen (ber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte
Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhdlt der Kunde unter
034768702999 oder im Internet unter www.stadtwerke-
hettstedt.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten iiber die Erbringung
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung
sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und
Uiber einen anderen Bilanzkreis unverziiglich mitzuteilen. Der
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage
einer gesonderten Vereinbarung — soweit und solange diese nicht
durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird — gegen
angemessenes Entgelt ermdglichen.

Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG,
MessEG, MessEV, héchstrichterliche Rechtsprechung,
Festlegungen und Beschlisse der BNetzA). Das vertragliche
Aquivalenzverhaltnis  kann nach  Vertragsschluss durch
unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen
Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern
deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen
dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und
dem Inkrafttreten - absehbar war), die der Lieferant nicht
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht
unbedeutendem MaRe gestort werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrags
entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir
unwirksam erkléart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung
zu beseitigen sind. In solchen Féllen ist der Lieferant verpflichtet,
den Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverziiglich insoweit
anzupassen und/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung
des Aquivalenzverhiltnisses von Leistung und Gegenleistung
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur
zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten moglich. Die Anpassung
wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung
spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und
die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa den
zustdandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der
Kunde in nicht unerheblichem MaRe schuldhaft Energie unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen verwendet (,Energiediebstahl”) und die
Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00
inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls
berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei
der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte
Forderungen auller Betracht, die der Kunde schliissig beanstandet
hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und
Kunden noch nicht féllig sind oder die aus einer streitigen und noch
nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhdhung des Lieferanten
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der
Unterbrechung auller Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht
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9.3

9.4

9.5

besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumféanglich
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spétestens vier
Wochen vorher angedroht wund die Beauftragung des
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht
Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekiindigt. Der Lieferant wird
den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt
beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofir der
Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen
Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der
Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer
Unterbrechung zwingend  entgegenstehen,  unverziiglich
hinweisen.

Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung bei
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber plant
derzeit ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung
gegentiiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen
§ 41f EnWG einzufiihren. Die Regelungen zur Unterbrechung und
zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von
Zahlungsverzug nach dieser Ziffer 9 der AGB sind fiir die Dauer der
Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen Regelung
gegeniiber Haushaltskunden in dem Umfang ausgesetzt, in dem
diese abweichende Regelungen trifft.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen.

Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten
pauschal gemaR Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach
dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
Uibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet,
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als
die Hohe der Pauschale. Dies gilt nicht fiir AuBensperrungen, die
Kosten einer solchen Sperrung werden nach tatsédchlichem
Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Belieferung wird unverziiglich wiederhergestellt, wenn die
Griinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine
Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkiirzung der
Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugserméachtigung
unbenommen, die  Kosten der  Unterbrechung und
Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist
gekiindigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss
den Kunden unverziiglich beim zustdndigen Verteilnetzbetreiber
abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer
aulerordentlichen Kiindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung
(etwa  wegen Bearbeitungsfristen des  Netzbetreibers,
Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu
Lieferantenwechselprozessen)  iber den  Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet
werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich erhalt (z. B.
im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des
Netzbetreibers), schuldet der Kunde fiir diese fortwahrende
Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor

im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1
+ im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von
Ziffer 9.2. Die Kiindigung ist in diesem Fall mindestens zwei
Wochen vorher anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem
Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auBBer Verhaltnis zur Schwere
des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
vollumfanglich nachkommt.

+ im Fall der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens
gegen das gesamte Vermogen der anderen Vertragspartei oder
eines wesentlichen Teils dieses Vermodgens.

(AGB zum Stromliefervertrag fur Haushaltskunden)

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11
11.1

12

13
13.1

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung
(z. B. bei Nichterfiillung der Lieferpflicht oder ungenauer oder
verspéateter Abrechnung) fiir dadurch entstandene Schaden nach
MalRgabe von Ziffer 10.2 bis 10.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei
UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich
um Folgen einer Storung des Netzbetriebs einschliellich des
Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend
zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich {iber die
mit der Schadensverursachung zusammenhéngenden Tatsachen
Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in
zumutbarer Weise aufgeklart werden konnen.

In allen tibrigen Haftungsfallenist die Haftung der Vertragsparteien
sowie ihrer Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen fiir schuldhaft
verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies
gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren
Erfillung die ordnungsgeméale Durchfiihrung des Vertrags
Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung die
Vertragsparteien regelmalig vertrauen dirfen (sog.
Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit beruht, beschrankt
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Vertragspartei
bei Abschluss des Vertrags als mogliche Folge der
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Beriicksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen
musste, hatte voraussehen miissen.

Die Bestimmungen
unberiihrt.

des Produkthaftungsgesetzes bleiben

Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug
unverziglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, sowie der
neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese
Mitteilung bis spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum
erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw.
Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermdglichen.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des
vom Kunden mitgeteilten Auszugsdatums

Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1
aus Griinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten
die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen
Entnahmestelle, fiir die der Lieferant gegeniiber dem ortlichen
Netzbetreiber einstehen muss und fir die er von keinem anderen
Kunden eine Vergiitung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen
des Vertrags zu vergiiten. Die Pflicht des Lieferanten zur
unverziglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und
Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer
nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen
Entnahmestelle bleiben unberiihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und
wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu (bertragen. Eine
Ubertragung nach Satz1 ist dem Kunden spitestens sechs
Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses
Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen.
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen
nach §398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge,
insbesondere bei Ubertragungen i.S. d. Umwandlungsgesetzes,
bleiben von dieser Ziffer unberihrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach
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13.2

14
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15.1

15.2

16
16.1

16.2

16.3

17

Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir die tatsachliche, sofern
nicht feststellbar, fiir die geschatzte Dauer des unbefugten
Gebrauchs, langstens aber fir sechs Monate auf der Grundlage
einer  taglichen  Nutzung der unbefugt verwendeten
Verbrauchsgerate von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den
Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde
vorsatzlich oder grob fahrlassig die Verpflichtung verletzt, die zur
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die
Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrags, den der Kunde
bei Erfiillung seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn geltenden
Vertragspreis zusétzlich zu zahlen gehabt héatte. Sie darf fiir den
tatsachlichen, sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
feststellbar ist, fiir einen geschéatzten Zeitraum, langstens aber fir
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum

Widerspruchsrecht erhélt der Kunde in den Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten des Lieferanten.

Informationen zu und

Lieferantenwechsel

Wartungsdiensten -entgelten /

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind
beim jeweils zustandigen Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den
fir ihn  maBgeblichen Verbrauch des vergleichbaren
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden,
die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist
der geschétzte Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen  und  Messstellenbetreiber
(Unternehmen)  sind  verpflichtet, Beanstandungen  von
Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum
Vertragsschluss oder zur Qualitdt von Leistungen des
Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an
das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu
richten an: Stadtwerke Hettstedt GmbH/Am MihlIgraben 2, 06333
Hettstedt, DE /03476-87020 /info@stadtwerke-hettstedt.de

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b
EnWG sowie §4 Abs.2 Satz4 Verfahrensordnung zur
Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das
Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese
nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5
VSBG bleibt unberiihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt
die gesetzliche Verjahrung gemall §204 Abs.1 Nr.4 BGB. Das
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes
Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberiihrt.
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e. V.,

Friedrichstrale 133, 10117 Berlin,

Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten fiir
den Bereich Elektrizitdt und Gas sind erhaltlich tiber den
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,

Postfach 8001, 53105 Bonn,

Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

dem

Allgemeine Informationen nach

Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch
Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir Energieeffizienz eine Liste
gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und

(AGB zum Stromliefervertrag fur Haushaltskunden)

18

19
19.1

19.2

Anbieter von EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind.
Weiterfiihrende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den
Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie
konnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur lber das
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere
Informationen erhalten Sie derzeit (07/2025) unter www.energie-
effizienz-experten.de.

Pauschalen / Preise fiir weitere Dienstleistungen

Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten nach Ziffer 4.2
(netto € 1,50/ brutto € -)

Zahlungseinzug durch Inkassodienstleister/Netzbetreiber nach
Ziffer 4.2

- je Mahnschreiben (netto € 1,50/ brutto - (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit))

- je"vor Ort" Einziehung (netto € 22,00/ brutto - (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit))

Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne AuBensperrung)
nach Ziffer 9.4 (netto € 60,00/ brutto- (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit))

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung nach Ziffer 9.4

- wahrend der vom Netzbetreiber veroffentlichten
Geschaftszeit (netto € 79,83/brutto € 95,00)

- auBerhalb der Geschaftszeit des Netzbetreibers (netto €
119,75/brutto € 142,50)

Kosten fiir die Erstellung einer Energieverbrauchshistorie nach
Ziffer 3.9 (netto € 1,50 /brutto € 1,79)

Kosten fiir Abrechnungsdienstleistungen

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch
inklusive Versand pro Rechnung (netto € 1,50/brutto € 1,79)

Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch
(netto € 1,50/brutto € 1,79)

In den genannten Bruttobetrégen ist die Umsatzsteuer in der
gesetzlich festgelegten Hohe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein
Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieRend. Miindliche
Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen
wirksam.
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Information zur Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten

Die DSGVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Er-
hebung personenbezogener Daten (alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
turliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der
Erflllung von Vertrégen werden gegebenenfalls nicht
nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern
z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder
Erflllungsgehilfen (nachfolgend ,sonstige Betroffene®),
etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner.
Gerne moéchten wir Sie daher als unseren Kunden oder
als sonstigen Betroffenen tber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten sowie lhre Rechte aus der
DSGVO informieren. Diese Information gilt nicht fir die
Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug
aufweisen.

Wer ist fur die Verarbeitung meiner personenbezo-
genen Daten verantwortlich und an wen kann ich
mich bei Fragen wenden?

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Datenschutz (z. B. DSGVO) fiir die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke
Hettstedt GmbH, Am Muhigraben 2, 06333 Hettstedt,
DE, info@stadtwerke-hettstedt.de, Telefonnummer:
03476/87020, https://lwww.stadtwerke-hettstedt.de.

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen fiir Fragen
zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten unter
Datenschutz Dobert - Alexander Dobert, Poetengang
30, 06526 Sangerhausen, Telefon: 03464/5447008, E-
Mail: dsb@stadtwerke-hettstedt.de gerne zur Verfi-

gung.

Welche Arten von personenbezogenen Daten wer-
den verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf wel-
cher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezo-
gener Daten:

Daten unseres Kunden:

Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und
Vorname, Adresse, Kundennummer, gegebenenfalls
Firma, gegebenenfalls Registergericht und -nummer,

gegebenenfalls ILN/BDEW-Codenummer, gegebenen-
falls Vertragskontonummer), Daten zur Identifikation
der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zéhlernum-
mer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnah-
mestelle)), Verbrauchs- und Einspeisedaten, Angaben
zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B.
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezo-
gener Daten:

Daten unseres Vertragspartners:

Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und
Vorname, Adresse, Kundennummer, gegebenenfalls
Firma, gegebenenfalls Registergericht und -nummer,
Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder
des Aufstellungsorts des Zahlers, gegeniiber dem An-
schlussnehmer die am Netzanschluss vorzuhaltende
Leistung, Daten zur Identifikation der Entnahme- bzw.
Einspeisestelle (z. B. Z&hlernummer, Identifikations-
nummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), Ver-
brauchs- und Einspeisedaten, Abrechnungsdaten (z. B.
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten

Daten von sonstigen Betroffenen:

Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer), Berufs- oder Funktionsbe-
zeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)

Die personenbezogenen Daten werden zu den fol-
genden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage
verarbeitet:

Daten unseres Kunden zur Erfiullung des Vertragsver-
héltnisses mit unserem Kunden und der diesbeziigli-
chen Durchfihrung vorvertraglicher MaRnahmen auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur
Erfullung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem
Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. c) DSGVO.

Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur
Wahrnehmung von Aufgaben, die im o&ffentlichen
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Interesse liegen (z. B. aus dem MsbG), auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. €) DSGVO.

Daten sonstiger Betroffener zur Erfiillung des Vertrags-
verhaltnisses mit unserem Kunden und der diesbezlg-
lichen Durchfuhrung vorvertraglicher MaRnahmen auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da die Erfiil-
lung des Vertragsverhaltnisses mit unserem Kunden
und die diesbezigliche Durchfiihrung vorvertraglicher
MafRnahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als
auch das unseres Kunden darstellt.

Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur
Direktwerbung betreffend unseren Kunden auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da Direktwerbung
unser berechtigtes Interesse darstellt.

Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener gege-
benenfalls auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-
Mail-Werbung auf Grundlage einer ausdrticklichen Ein-
willigung gemafi Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Im Falle
von Telefonwerbung gilt dies nur beziglich unserer pri-
vaten Kunden (keine Gewerbebetreibende).

Eine Einwilligung zur Telefonwerbung und/oder zur E-
Mail-Werbung kdnnen Sie jederzeit uns gegenuber wi-
derrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke
Hettstedt GmbH, Am Muhigraben 2, 06333 Hettstedt,
DE, info@stadtwerke-hettstedt.de, 0347687020. Der
Widerruf der Einwilligung erfolgt fur die Zukunft und be-
rihrt nicht die RechtmaRigkeit der bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung.

Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwr-
digkeit unseres Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. b) DSGVO als vorvertragliche MalRnahme und Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO, da die Ermittlung der Kreditwir-
digkeit unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallri-
siken unser berechtigtes Interesse darstellt.

In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei CRIF
Birgel GmbH zur Ermittlung der Kreditwirdigkeit per-
sonenbezogene Daten zur ldentifikation unseres Kun-
den sowie Daten Uber nicht vertragsgemaRes oder be-
triigerisches Verhalten tbermittelt.

Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und
verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Sco-
ring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kre-
ditwlrdigkeit unseres Kunden zu geben. In die Berech-
nung der Kreditwurdigkeit flieBen unter anderem An-
schriftendaten unseres Kunden ein.

Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezoge-
nen Daten gegeniber anderen Empféngern?

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung Ihrer personenbe-
zogenen Daten erfolgt — soweit im Rahmen der unter
Ziffer 0 genannten Zwecke jeweils erforderlich — aus-
schlie3lich gegentber folgenden Empféangern bzw. Ka-
tegorien von Empfangern:

Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Uber-
tragungsnetzbetreiber (Strom) bzw. Marktgebietsver-
antwortlicher (Gas), Tochter- und Konzerngesellschaf-
ten, Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, andere Be-
rechtigte (z. B. Behérden und Gerichte), soweit hierzu
eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung be-
steht, Netzbetreiber, Auskunfteien

Erfolgt eine Ubermittlung meiner personenbezoge-
nen Daten an oder in Drittlander?

Eine Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
oder in Drittlander oder an internationale Organisatio-
nen erfolgt nicht.

Fur welche Dauer werden meine personenbezoge-
nen Daten gespeichert?

Personenbezogene Daten werden zu den unter Ziffer O
genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fir
die Erfullung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen
gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus
dem Handels- und Steuerrecht (88 147 AO, 257 HGB),
sind wir verpflichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser
Fristen zu speichern.

Zum Zwecke der Direktwerbung werden lhre personen-
bezogenen Daten solange gespeichert, wie ein Uber-
wiegendes rechtliches Interesse unseres Unterneh-
mens an der Verarbeitung nach Mafl3gabe der einschla-
gigen rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens
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jedoch fir eine Dauer von zwei Jahren Uber das Ver-
tragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung fur
Zwecke der Direktwerbung widersprechen oder eine
hierfur erteilte Einwilligung widerrufen.

Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbei-
tung meiner personenbezogenen Daten?

Sie haben uns gegenuber insbesondere folgende
Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten:

Recht auf Auskunft Uber lhre gespeicherten personen-
bezogenen Daten (Art. 15 DSGVO),

Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden ge-
speicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie un-
richtig sind (Art. 16 DSGVO),

Recht auf Loschung, wenn die Speicherung unzulassig
ist, der Zweck der Verarbeitung erfillt und die Speiche-
rung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine er-
teilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter perso-
nenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17
DSGVO),

Recht auf Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine
derin Art. 18 Abs. 1 DSGVO genannten Voraussetzun-
gen gegeben ist (Art. 18 DSGVO),

Recht auf Ubertragung der von lhnen bereitgestellten,
Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20
DSGVO),

Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei
der Widerruf die Rechtmafigkeit der bis dahin aufgrund
der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berthrt
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehoérde
(Art. 77 DSGVO).

Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten
personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im
Rahmen des Vertragsverhéltnisses mit unserem Kun-
den von diesem oder von lhnen erhalten. Wir verarbei-
ten auch personenbezogene Daten, die wir aus offent-
lich zuganglichen Quellen, z. B. aus Grundbuchern,
Handelsregistern und dem Internet, zulassigerweise
gewinnen durften. Auf3erdem verarbeiten  wir

personenbezogene Daten, die wir zulassigerweise von
Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von
Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten.

Widerspruchsrecht

Sie kdnnen uns gegeniber jederzeit der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direkt-
werbung ohne Angabe von Griinden widersprechen.
Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem
Eingang des Widerspruchs nicht mehr fir die Zwecke
der Direktwerbung verarbeiten und die Daten Idschen,
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (bei-
spielsweise zur Erfiillung des Vertragsverhaltnisses mit
unserem Kunden) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im offentlichen Interesse
i. S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. €) DSGVO liegt, oder auf ein be-
rechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
stiitzen (beispielsweise Ubermittlungen von personen-
bezogenen Daten zum nicht vertragsgemafen oder be-
trigerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunf-
teien), kbnnen Sie uns gegeniuber aus Grinden, die
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
unter Angabe dieser Griinde widersprechen. Wir wer-
den die personenbezogenen Daten im Falle eines be-
grindeten Widerspruchs grundséatzlich nicht mehr fir
die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 16-
schen, es sei denn, wir kbnnen zwingende Grinde fir
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten Gberwiegen, oder die Verarbei-
tung dient der Geltendmachung, Austibung oder Vertei-
digung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Hettstedt GmbH,
Am Mduhlgraben 2, 06333 Hettstedt, DE, info@stadt-
werke-hettstedt.de zu richten.
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	2 Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der Leistungspflicht
	2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnum...
	2.2 Auf Verlangen des Kunden können unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die Strombezüge aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer null zugeo...
	2.3 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kunde...
	2.4 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglich...
	2.5 Wird den Vertragsparteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbe...
	2.6 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schaden...

	3  Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
	3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein i...
	3.2 Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann ...
	3.3 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislic...
	3.4 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch...
	3.5 Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde da...
	3.6 Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von dre...
	3.7 Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer F...
	3.8 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40...
	3.9 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (siehe Ziffer 18).
	3.10 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu...
	3.11 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnu...
	3.12 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhän...

	4 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und i...
	4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, oder lässt der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodien...
	4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechn...
	4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erf...

	5 Vorauszahlung
	5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wie...
	5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) f...
	5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so w...
	5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6 Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfalle...
	6.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffer 6.2 und Ziffer 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrko...
	6.4 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt.
	6.5 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der...
	6.7 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter 034768702999 oder im Internet unter www.stadtwerke-hettstedt.de.

	7 Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
	8 Änderungen des Vertrags
	9 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	9.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unte...
	9.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt,...
	9.3 Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung bei Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber plant derzeit ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushalts...
	9.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen.  Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnun...
	9.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle ei...

	10 Haftung
	10.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffer 10.2 bis 10.6.
	10.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.
	10.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	10.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführ...
	10.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der V...
	10.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11 Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug
	11.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, sowie der neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfol...
	11.2 Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Auszugsdatums
	11.3 Unterbleibt die rechtzeitige Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bishe...

	12 Übertragung des Vertrags
	13  Vertragsstrafe
	13.1 Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche, sofern...
	13.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde ...

	14 Datenschutz
	15 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	15.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	15.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen,...

	16 Streitbeilegungsverfahren
	16.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrauche...
	16.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht i...
	16.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:

	17 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	18 Pauschalen / Preise für weitere Dienstleistungen
	19 Schlussbestimmungen
	19.1 Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	19.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
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